Mündliche Prüfung vom 05. August 2003

Vorsitzender: Prof. Dr. Kreutz

1. Beisitzer: Vors. Richter am OLG Geng

2. Beisitzer: Staatsanwalt Dr. Steinmetz

3. Beisitzer: Vors. Richter am VG Riehl
Ergebnisse:

	
	Klausuren
	HA
	Mündlich
	Wahlfach
	Soz.P.
	Gesamt

	K1
	nicht zugelassen
	---
	---
	ArbeitsR
	---
	---

	K2
	11
	5
	7,5
	13 (StrafR)
	14
	15
	11
	15
	Kriminologie
	0,56
	12,00

	K3
	03
	08
	03
	04 (ArbR)
	05
	07
	08
	11
	ArbeitsR
	0,26
	6,00

	K4
	05
	03
	06
	09 (ZivilR)
	09
	08
	07
	13
	ArbeitsR
	0,30
	7,84

	K5
	nicht zugelassen
	---
	---
	Kriminologie
	---
	---


Zur Person:

Herr Riehl ist ein sehr freundlicher Prüfer, während der Prüfung lächelte und lachte er häufig und sorgte durch aufmunternde Blicke für eine sehr entspannte Atmosphäre. Sein deutliches Minenspiel war vor allem in den anderen Prüfungen sehr hilfreich. Aktenfest war er insoweit, als er wiederum nur POR und Kommunalrecht prüfte (s.u.). Er stellte einige Zwischenfragen, bei denen er aber sogleich anmerkte, dass dies nicht zum Prüfungsstoff gehöre und deshalb das Nichtwissen der Kandidaten irrelevant sei (z.B. zum kommunalen Abgabenrecht). Insgesamt ein wirklich netter Prüfer, vor dem man absolut keine Angst haben muss.

Zur Sache:
Zuerst händigte Herr Riehl allen Kandidaten eine Kopie aus, auf der sich die §§ 10, 20, 21 eines fiktiven Brandschutzgesetzes (BSG) befanden und fragte, welchen (bekannten) Normen die jeweiligen Vorschriften entsprechen. Gemeint waren Normen des LVwG, namentlich die Ordnungsrechtliche Generalklausel (§§ 174, 176), der Sofortvollzug (§ 230), der Kostenbescheid (§ 249) sowie ein Hinweis auf die VVKO.

Anschließend stellte er folgende Fälle:

Fall 1:

A verbrennt im Hochsommer nach tagelanger Trockenheit in seinem Garten Abfälle, ohne hierdurch gegen irgendwelche Vorschriften zu verstoßen. Nachbarin M sieht aus ihrem Fenster die Rauchwolke, die aus ihrer Perspektive vom Geräteschuppen des A zu kommen scheint. Daraufhin ruft sie die Feuerwehr an und meldet telefonisch, dass der Schuppen des A in Brand stehe. Die Feuerwehr ist sogleich mit 14 Mann und 3 Fahrzeugen zur Stelle, kann jedoch nach 10 Minuten schon wieder abrücken, weil keine Gefahr besteht. Wenige Wochen später erhält A einen formell rechtmäßigen Kostenbescheid über 450,- €, nach dem er den Einsatz bezahlen soll. Muss er dies ?
Gefragt war also nur nach der Begründetheit.

Rechtsgrundlage des Kostenbescheides war § 20 des (fiktiven) BSG

Formell war der Kostenbescheid rechtmäßig, vgl. Sachverhalt.

Fraglich ist, ob er auch materiell rechtmäßig war. Dies wäre nur dann der Fall, wenn der Vollstreckungsakt seinerseits rechtmäßig gewesen wäre. 

Rechtsgrundlage hierfür war § 10 des BSG.

Problematisiert wurde hier vor allem, ob eine Gefahr vorlag, aus wessen Sicht und zu welchem Zeitpunkt dies festzustellen ist. Eine Gefahr sollte mit Hinweis auf die effektive Gefahrenabwehr und das hohe Schutzgut bejaht werden.

Problematisch war weiterhin, ob A Störer war. Er wurde jedenfalls als Zustandsstörer eingeordnet, ob er darüber hinaus auch Handlungsstörer war blieb offen. Weiterhin wurde die Prüfung der N als Störerin kurz erwogen, dann aber verworfen.

Erwartet wurde die Einordnung des A als Störer auf der Primäreebene (effektive Gefahrenabwehr!), im Wege eines gerechten Lastenausgleichs auf der Sekundärebene aber eine Freistellung von den Kosten. Dieses Ergebnis sollte jedoch nicht abstrakt begründet werden, sondern hergeleitet anhand des fiktiven BSG, das dazu noch umfassend auszulegen war.

Ergebnis: Es besteht keine Kostentragungspflicht für A.

Fall 2:

Die amtsfreie schleswig-holsteinische Stadt S darf sich seit kurzem Luftkurort nennen, hat jedoch bisher außer einem alten Hallenbad und einigen Wanderwegen nichts zu bieten. Daher beschließt sie, das Hallenbad zu einem großen „Spaßbad“ zu erweitern sowie ein Kurhaus und ein großes Sportzentrum zu bauen.

Kann die Gemeinde dies ? 

Zunächst wurde abgestellt auf Art. 28 II S. 2 GG – Selbstverwaltungsaufgabe.

Anschließend musste der Begriff der Öffentlichen Einrichtung (§§ 18, 17 I GO) genannt und definiert werden. Nach dem Hinweis eines Kandidaten auf § 101 GO folgte die Frage danach, was denn „Wirtschaftsunternehmen“ i.S. dieser Norm seien. Weiterhin wurde der Grund für die Ausnahmen nach § 101 II GO diskutiert.

Es folgte die Frage, ob Hoheitsträger mit wirtschaftlicher Betätigung Gewinn erzielen dürfen. Diese Frage wurde wie folgt beantwortet: Grundsätzlich ja, jedoch nicht im Bereich der Daseinsvorsorge.

Weiterhin war zwischen Regie- und Eigenbetrieb abzugrenzen bzw. beide Begriffe sollten definiert werden. 

Abschließend stellte Herr Riehl die Frage, ob sich eine Gemeinde an einer GbR beteiligen kann. Wir kamen zu dem Ergebnis, dass dies wegen der unbeschränkten persönlichen Haftung der Gesellschafter ausgeschlossen ist.

